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	Auszug aus den Verhandlungen des
Gemeinderates vom 6. November 2017
	

	

	Dübendorf, 7. November 2017


1. Die Interpellation von Hans Baumann (SP/Grüne) „Situation in der Abteilung Sozialhilfe“ wird nach der Beantwortung durch den Stadtrat abgeschrieben.
2. Das Postulat von Stefanie Huber (glp/GEU) und 9 Mitunterzeichnende „Vorgehen bezüglich Gesamtsanierung/Erweiterung Schulhaus Stägenbuck bezüglich Denkmalschutz“ wird aufrechterhalten.
3. Die Interpellation von Tanja Walliser (SP/Grüne) „Vorwürfe gegenüber ORS häufen sich“ wird nach der Beantwortung durch den Stadtrat abgeschrieben
4. Das Postulat von Daniel Burkhardt (SVP) „Erfassung der Konfession durch die Einwohnerkontrolle“ wird nach der Begründung nicht überwiesen und abgelehnt.
5. Drei Bürgerrechtsgesuche:
	Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden werden in das Bürgerrecht der Stadt Dübendorf aufgenommen:
5.1. Kadrii Afrim, mazedonischer Staatsangehöriger, Dübendorf
5.2. Nuzzo-Pugliese Margherita, italienische Staatsangehörige, Dübendorf
5.3. [bookmark: _GoBack]Nadas Tibor, ungarischer Staatsangehöriger, Dübendorf
6. Ersatzwahl des Gemeinderatssekretariats für die Amtsdauer 2014-2018
Gemeinderatssekretär: 			Gerhard Kalt
Gemeinderatssekretär-Stellvertreter:		Mathias Vogt

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, erhoben werden. Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz, innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Uster erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 
Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und deren Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, so weit möglich, beizulegen.

. . .  verlässlich, mit Qualität und Engagement

Sandro Bertoluzzo	Beatrix Pelican
Ratspräsident	Sekretärin

Publikation im „Glattaler“ vom Freitag, 10. November 2017
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